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 INFOS ohne WENN und  ABER  
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 Der Abdruck und die Vervielfältigung dieser 

Broschüre oder Teile dieser Broschüre 
ebenso wie die Übersetzung sind nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung des 
Herausgebers gestattet. 

 
 
 Keinesfalls aufgrund mangelnder Sensibilität 

werden in dieser Informationsbroschüre nur 
männliche Formen benutzt. 
Selbstverständlich sind jeweils sowohl 
Männer als auch Frauen  gemeint - nur 
aufgrund der einfacheren Lesbarkeit haben 
wir uns auf die Benutzung der männlichen 
Form beschränkt. 
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Du möchtest nicht mehr auf deine Eltern 
oder den Bus angewiesen sein, um von 
einem Ort zum nächsten zu kommen? Was 
musst du beachten, wenn du mit dem 
Fahrrad unterwegs bist? Ab wann darfst du 
ein Mofa fahren und wann kannst du den 
Autoführerschein machen? Das sind einige 
der Fragen, die in dieser Broschüre 
beantwortet werden.    
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Auch wenn es keine Altersgrenze gibt und 
kein Führerschein erforderlich ist, um mit 
einem Fahrrad am öffentlichen 
Straßenverkehr teilzunehmen, ist es 
dennoch wichtig, die Verkehrsregeln zu 
kennen. 
Ebenfalls ist es immer wichtig, einen Helm 
aufzuhaben. Er kann bei Stürzen schwere 
Kopfverletzungen verhindern. 
 
Zu beachten sind z.B. die Vorfahrtsregeln, 
Vorschriften zur Richtungsänderung, die 
Bedeutung von Warn- und Lichtzeichen,... 
 
Um den gesetzlichen Bestimmungen zu 
entsprechen und verkehrstauglich zu sein, 
muss jedes Fahrrad zumindest mit 
folgendem Zubehör ausgestattet sein: 
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Gesetz 
�  vorne ein weißes und hinten ein rotes 

Licht, die nachts und jedes Mal wenn 
die Sicht weniger als 200 m beträgt, 
eingeschaltet werden müssen: 

·  Es kann sich um ein ständiges oder 
ein Blinklicht handeln. 

·  Das rote Schlusslicht muss nachts 
bei klarem Wetter in einer 
Entfernung von mindestens 100 m 
sichtbar sein. 

�  vorne einen weißen und hinten einen 
roten Rückstrahler (Reflektor): 

·  Die Leuchtfläche des roten 
Rückstrahlers muss von der 
Leuchtfläche des roten Lichtes 
getrennt sein. 

�  gelbe oder orangefarbene Rückstrahler 
an den Pedalen. 

�  eine seitliche Kennzeichnung (Streifen 
an den Reifen und/oder Rückstrahler 
an den Speichen). 

�  eine Klingel, die aus einer Entfernung 
von 20 m zu hören ist. 

�  zwei wirksame Bremsen, von denen die 
eine auf das Vorderrad und die andere 
auf das Hinterrad wirkt. 

 
Technischer Zustand 
� �� gut aufgepumpte Reifen, die nicht 

abgenutzt oder beschädigt sind. 
� �� runde, nicht verformte Felgen, straff 

gespannte Speichen und Kugellager 
ohne Spiel. 

� �� eine gut gespannte und geölte Kette 
(ca. 1 cm Spiel).��

� �� der Sattel muss so eingestellt sein, 
dass der Fahrer mit der Fußspitze den 
Boden berühren kann, die Lenkstange 
ein wenig höher als der Sattel. 

� �� Flickzeug. 
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So wird ein Fahrrad bezeichnet, das mit 
einem Rennlenker, sowie mit einer 
Reifenbreite von höchstens 25 mm 
ausgestattet ist und außerdem hinten 
keinen Gepäckträger hat. 
 
Dann sind die vorderen und hinteren 
Rückstrahler, die Rückstrahler an den 
Pedalen und die seitliche Kennzeichnung 
(außer nachts, sowie unter allen 
Umständen, in denen es nicht mehr möglich 
ist, etwa 200 m weit deutlich zu sehen), 
nicht obligatorisch. 
 
Rennräder müssen vorne jedoch mit einem 
weißen und hinten mit einem roten 
Rückstrahler ausgestattet sein, wenn sie ein 
Schutzblech haben. 
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Wer gerne Fahrrad fährt und auch gerne im 
Wald oder in den Bergen spazieren geht, für 
den ist das Mountainbike das ideale 
Fortbewegungsmittel, da es fast alle 
Hindernisse, egal ob Schnee, Felsen, 
Graben oder Dünen überwindet. 
 
Als Mountainbike wird ein Fahrrad 
bezeichnet, das mit Reifen mit einem Profil 
von mindestens 38 mm (für Räder von 650 
mm Durchmesser) und von mindestens 32 
mm (für Räder von 700 mm Durchmesser) 
und mit zwei vom Lenker aus zu 
betätigenden Gangschaltungen ausgestattet 
ist und hinten keinen Gepäckträger und kein 
Schutzblech hat. 
Ansonsten gelten die gleichen 
Bestimmungen wie für Rennräder. 

 

Achtung:   
Fahrrad fahren in den Wäldern 
Brüssels und der Wallonischen 
Region: in der Wallonischen 
Region (und damit auch in der 
Deutschsprachigen 
Gemeinschaft) sowie in der 
Region Brüssel ist der Verkehr in 
den Wäldern gesetzlich 
festgelegt. Wie auch Fußgänger, 
müssen Fahrradfahrer die 
Vorschriften beachten, die den 
Verkehr auf Straßen, Wegen, 
Pfaden und anderen markierten 
Stellen begrenzen. Gleiches gilt 
auch für motorbetriebene 
Fortbewegungsmittel (Mofas,...) 
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FAHRZEUG 
Moped  
bis 50cc 
Klasse A 

Moped  
bis 50cc  
Klasse B 

Motorrad  

 25 km/h 45km/h  
FÜHRER- 
SCHEIN 

Ø A3 A 

PRÜFUNG Ø Theorie Theorie 
  Privates 

Prüfgelände 
Privates 

Prüfgelände 
   Straßen-

Verkehr 
ALTER +16 Jahre +16 Jahre +18 Jahre* 
HELM Pflicht Pflicht Pflicht 
 
*Fahrer unter 21 Jahren erhalten die 
Fahrerlaubnis nur für leistungsschwächere 
Motorräder (�  25 kW oder �  0,16 kW/kg). 
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�  Der Führerschein der Kategorie A ist 

gültig für Fahrzeuge der 
Führerscheinkategorie A3. 

�  Der Führerschein der Kategorie B 
(PKW) ist gültig für Fahrzeuge der 
Führerscheinkategorie A3. 
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�  Mit einem Führerschein der Kategorie 
B, der seit mindestens 2 Jahren 
ausgestellt ist, darf ein Fahrzeug der 
Führerscheinkategorie A bis 125 cc und 
max. 11 kW gefahren werden. 

�  Fahrer unter 21 Jahre, die eine 
begrenzte Fahrerlaubnis für Motorräder 
bis 25kW oder 0,16kW/kg erhalten, 
absolvieren den Unterricht und die 
Prüfung mit einem Motorrad zwischen 
20 und 25kW. 

�  Fahrer über 21 Jahre mit unbegrenzter 
Fahrerlaubnis absolvieren den 
Unterricht und die Prüfung, mit einem 
Motorrad von min. 35kW. 
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Jede Person, die mit einem motorisierten 
Fahrzeug auf öffentlichen Wegen fahren 
möchte, muss im Besitz eines gültigen 
Führerscheins für die entsprechende 
Fahrzeugklasse sein und ist verpflichtet 
diesen bei Aufforderung durch einen 
Befugten vorzuzeigen! 
 
Um diesen Führerschein zu erhalten, musst 
du sowohl eine theoretische als auch eine 
praktische Schulung absolvieren und 
gegebenenfalls an einer Prüfung 
teilnehmen. 
 
Allerdings musst du mindestens 16 Jahre alt 
sein, um den Führerschein der Kategorie A3 
zu erhalten. Das Mindestalter für einen 
Führerschein der Kategorie A beträgt 18 
Jahre. 
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Die theoretische Prüfung für die 
entsprechende Kategorie kann drei Monate 
vor dem Erreichen des gesetzlichen 
Mindestalters abgelegt werden. 

�
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Es ist möglich, sich alleine - im Selbst-
studium - auf die Prüfung vorzubereiten. 
Dazu gibt es einige Hilfen: 
- in französischer Sprache: 

·  „Feu vert pour le permis de 
conduire“ . 

·  „Le code de la route illustré, Permis 
de conduire, 200 questions et 
réponses“, herausgegeben vom 
Belgischen Institut für 
Verkehrssicherheit . 

·  Im Internet kannst du dich auf 
folgenden Seiten auf die Prüfung 
vorbereiten: www.lepermis.com 

- und in deutscher Sprache: 
·  „Sicher fahren können“  

(nur erhältlich in den Fahrschulen). 
 

�
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Die Dauer des theoretischen Unterrichts 
variiert je nach Führerscheinklasse. Für die 
Kandidaten der Führerscheinklassen A3 
umfasst der theoretische Unterricht 6 und 
für den A-Führerschein 12 Stunden. 
 
Die Kosten für die theoretische Ausbildung 
betragen 80,00 € (A3) oder 140,00 € (A43). 
Der Preis kann von Region zu Region 
geringfügig variieren. 
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Die Prüfungsfragen umfassen folgende 
Themen: die Straßenverkehrsordnung, 
Kenntnis der wichtigsten Verkehrszeichen, 
sowie Grundkenntnisse der 
Verkehrssicherheit 
 
Beispiel:  Verkehrszeichen, Vorfahrt, 
Überholmanöver, Richtungswechsel, 
öffentliches Fahrverhalten, Alkohol, 
Geschwindigkeit, Bahnübergang , wichtigste 
Informationen für Erste Hilfe bei Straßenunfällen 
und Verhalten gegenüber Verletzten, technische 
Sicherheitsfragen zum Schutz der Insassen und 
Zur Garantie der Verkehrssicherheit (Bremsen, 
Reifen, Ölstand,...). 
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Vor dem Ablegen der theoretischen Prüfung 
ist eine Einschreibegebühr in Höhe von 
15,00 € zu entrichten und der 
Personalausweis vorzulegen. 
Die Prüfung ist so ausgearbeitet, dass sie 
unter möglichst wirklichkeitsnahen 
Bedingungen des Straßenverkehrs 
stattfindet. 
Auf einem Computer werden Bilder gezeigt, 
wobei die Perspektive des Kandidaten, die 
eines Fahrers ist. Die Frage wird laut 
gestellt und erscheint gleichzeitig auf dem 
Bildschirm. Aus 3 (manchmal auch 2) 
vorgegebenen Antworten muss der 
Kandidat die richtige auswählen und mittels 
Tastatur eingeben. Der Kandidat hat nach 
jeder Frage maximal 15 Sekunden 
Bedenkzeit. Insgesamt beinhaltet die 
Prüfung 40 (A3), bzw. 50 Fragen (A) und 
dauert ungefähr 30 Minuten. 
 
Um zu bestehen, muss der Kandidat 
mindestens 33 von 40 bzw. 41 von 50 
möglichen Punkten erreichen. Nach 
bestandener Prüfung muss der Kandidat 
noch einen Sehtest durchführen.  
Nach der Prüfung können die Fragen mit 
den falschen Antworten abgerufen werden. 
Bei Nichtbestehen kann der Kandidat die 
Prüfung nicht am gleichen Tag wiederholen. 
 

Bemerkung:   
Kandidaten, die den Beweis 
erbringen, dass ihre geistigen 
und/oder psychischen Fähigkeiten 
nicht ausreichen, um die audio-
visuelle Prüfung in der 
beschriebenen Form abzulegen, 
können eine Sonderprüfung 
beantragen. Folgende Dokumente 
werden als Beweis anerkannt: 
Bescheinigung eines PMS-
Zentrums, eines ÖSHZ, eines 
Instituts für Sonderunterricht, ... 
Ebenfalls können Kandidaten, die 
mindestens fünf Mal die 
theoretische Prüfung nicht 
bestanden haben, beantragen, 
die audio-visuelle Prüfung in einer 
Sondersitzung abzulegen. 
Stumme und/oder taube 
Kandidaten können die Prüfung 
mit einem Übersetzer der 
Gebärdensprache absolvieren. 
Prüflinge, die nicht eine der drei 
Landessprachen beherrschen, 

können ebenfalls die Prüfung mit 
einem Dolmetscher ablegen. 

Nach bestandener Prüfung erhält der 
Kandidat ein Resultatsformular, sowie einen 
Antrag auf einen Schulungsführerschein 
oder eine Schulungslizenz. 
 
Er erhält zudem ein Faltblatt, das die 
medizinischen Mindestanforderungen zu 
seinen physischen und psychischen 
Fähigkeiten erläutert. Auf dem Antrag auf 
einen Schulungsführerschein bzw. auf eine 
Schulungslizenz unterschreibt er eine 
ehrenwörtliche Erklärung, dass er - nach 
seiner Kenntnis - keine der hier erwähnten 
physischen oder psychischen Erkrankungen 
aufweist. Kandidaten, die diese Erklärung 
nicht unterschreiben können und/oder 
wollen, müssen sich einer Untersuchung bei 
einem Arzt ihrer Wahl unterziehen. 
 
Die bestandene theoretische Prüfung bleibt 
3 Jahre lang gültig. 
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Der Kandidat muss folgende Bedingungen 
erfüllen: 
·  16 (Führerschein A3) bzw. 18 Jahre 

(Führerschein A) alt sein. 
·  niemals eine Verurteilung gehabt haben, 

die zum Verlust des Führerscheins in der 
Kategorie,  für welche der 
Schulungsführerschein beantragt wird, 
geführt hat. 

·  innerhalb der letzten 3 Jahre die 
theoretische Prüfung bestanden haben. 

·  für die Kategorie A: mind. 6 Stunden 
praktischen Unterricht in einer 
anerkannten Fahrschule gefolgt sein. 

 
Das Fahrzeug, das für die Schulung 
vorgesehen ist, muss/darf:  
·  der Fahrzeugkategorie angehören, für 

die der Schulungsführerschein gültig ist. 
·  hinten mit einem „L“ ausgestattet sein 

(erhältlich in allen Fahrschulen). 
·  keine Güter zu geschäftlichen Zwecken 

transportieren. 
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·  keinen Anhänger ankoppeln. 
·  keine Passagiere befördern.  
 
Der Schulungsführerschein wird dem 
Kandidaten von der Gemeindeverwaltung 
des Ortes, in der er seinen Hauptwohnsitz 
hat, ausgehändigt. 
Ab dem Ausstellungsdatum ist er 12 Monate 
lang gültig. 
 

Achtung!  
Man darf nur im Besitz eines 
einzigen Schulungsführerscheins 
für dieselbe Kategorie sein. 
Kandidaten unter 24 Jahre dürfen 
nicht freitags, samstags, 
sonntags, am Vorabend 
gesetzlicher Feiertage und an 
gesetzlichen Feiertagen, 
zwischen 22 und 6 Uhr fahren. 
Ebenfalls sind Fahrten ins 
Ausland mit dem 
Schulungsführerschein nicht 
erlaubt. Die praktische Prüfung 
kann frühestens 1 Monat nach 
Erhalt des 
Schulungsführerscheins 
stattfinden. 

 
Nach 2 nicht bestandenen praktischen 
Prüfungen muss der Kandidat mindestens 2 
praktische Unterrichtsstunden in einer 
anerkannten Fahrschule absolvieren. 
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Der praktische Unterricht hat eine 
Mindestdauer von: 
 
- 2 Stunden: 

·  für Kandidaten, die den Führerschein 
A3 erhalten möchten. 

·  für Kandidaten mit einem 
Schulungsführerschein der Kategorie 
A oder A3, die bereits 2 Mal bei der 
praktischen Prüfung durchgefallen 
sind. 

·  für Inhaber eines 
Schulungsführerscheins der Klasse A, 
die die Prüfung mit einer anerkannten 
Fahrschule ablegen möchten. 

 
 
 
 
- 6 Stunden: 

·  für Kandidaten, die einen 
Schulungsführerschein der Kategorie 
A erhalten möchten. 

 
- 8 Stunden: 

·  für Kandidaten, die sofort einen 
Führerschein der Kategorie A 
erhalten möchten. 

 
Die Preise der praktischen 
Unterrichtsstunden variieren von Region zu 
Region. Für acht Unterrichtsstunden und die 
Kosten der Prüfung in der Kategorie A muss 
man mit ca. 500 € rechnen, bei 2 
Unterrichtsstunden und Prüfung liegt der 
Preis bei ca. 100 €. 
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Die Prüfung findet nach Vereinbarung statt. 
Es ist ratsam, den Termin frühzeitig 
anzufragen. 
Die Kosten betragen 10 € (A3), bzw. 36 € 
(A). 
 
Wird das Fahrzeug, das dem Kandidaten 
während der Prüfung (Kategorie A) folgt, 
vom Prüfungszentrum gestellt, kommt eine 
Gebühr von 19 € hinzu. 
 

Bemerkung : Der Prüfling muss 
zur Prüfung Schutzkleidung 
(Handschuhe, Jacke mit langen 
Armen, Hose oder Kombi mit 
Protektoren) tragen. 
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Fahrschule Theis K.G. 
 

Rodter Straße 39 
4780 St. Vith 

 
Tel. 080/22 88 88 
Fax: 080/22 86 88 

www.theis.be 
 

 
Vorzulegende Dokumente: 
 
Mit Fahrschule 

·  den gültigen Personalausweis; 
·  den vollständig ausgefüllten 

Führerscheinantrag (ehrenwörtliche 
Erklärung zu physischen oder 
psychischen Erkrankungen oder ggf. 
Bescheinigung eines Arztes); 

·  Bescheinigung über die bestandene 
theoretische Prüfung; 

·  Bescheinigung über die praktische 
Ausbildung in einer anerkannten 
Fahrschule; 

·  Quittung über die Gebühr. 
 
Mit Schulungsführerschein („freie 
Schulung“) 

·  den gültigen Personalausweis; 
·  den Schulungsführerschein, der zum 

Zeitpunkt der  ersten praktischen 
Prüfung seit mindestens einem Monat 
gültig sein muss. Ebenso muss die 
theoretische Prüfung innerhalb der 
letzten drei Jahre bestanden worden 
sein; 

·  die Versicherungskarte; 
·  die Quittung über die Gebühr. 

 
Zusätzlich für die Prüfung Kategorie A 

·  die Immatrikulationsbescheinigung1; 
·  die Überprüfungsbescheinigung. 
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Die praktische Prüfung besteht aus zwei 
Teilen: 

·  auf einem privaten Prüfgelände 
(auch „Manöver“ genannt) und 

·  im öffentlichen Straßenverkehr. 
 

Bemerkung:  Kandidaten für den 
Führerschein der Kategorie A3 
sind von der Prüfung im 
öffentlichen Straßenverkehr 
befreit. 

 
Weder dem Fahrlehrer noch dem Fahrer 
des nachfolgenden Autos ist es erlaubt, 
während der Prüfung  Hilfestellungen zu 
geben, ansonsten riskieren sie einen 
Abbruch. 
 
Kandidaten unter 21 Jahre absolvieren die 
Prüfung auf einem Motorrad > 120ccm, 
zwischen 20 und 25 kW. Sie erhalten dann 
eine begrenzte Fahrerlaubnis für Motorräder 
bis 25kW oder 0,16kW/kg. 
„Freie Schüler“ dürfen die praktische 
Prüfung nur mit ihrem eigenen Fahrzeug 
ablegen, wenn sie vorher zwei Stunden 
praktischen Unterricht in einer Fahrschule 
absolviert haben. 
 
Prüfung auf dem privaten Prüfgelände: 
Nachdem der Kandidat die verschiedenen 
Funktionen des Fahrzeugs vorgeführt hat 
(Licht, Blinker,...), muss er seine 
Geschicklichkeit unter Beweis stellen. 
 
- Manöver A3: 

·  Slalom; 
·  Hindernisparcours (in Form einer 8); 
·  10m Schritt fahren zwischen 2 Linien; 
·  Vollbremsung. 

 
- Manöver A: 

·  Slalom; 
·  Hindernisparcours (in Form einer 8); 

                                                      
1 Siehe Kapitel V, S.16 
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·  10m Schritt fahren zwischen 2 
Linien; 

·  das Motorrad vom Ständer nehmen, 
es in Form eines „U“ rückwärts mit 
der Hand führen und wieder auf den 
Ständer stellen; 

·  mit 30 km/h in einer Kurve fahren, 
auf 50 km/h beschleunigen und 
anschließend plötzlich bremsen. 

 
Prüfung im öffentlichen Straßenverkehr: 
Um zu dieser Prüfung zugelassen zu 
werden, muss der Kandidat die Prüfung auf 
dem privaten Prüfgelände bestanden 
haben. 
Der Kandidat fährt vorne, ihm folgt ein Auto, 
in dem der Prüfer sitzt. Die beiden 
Fahrzeuge sind über Funk miteinander 
verbunden. Der Prüfer gibt Anweisungen 
über die Fahrtrichtung. Der Kandidat muss 
jeweils bestätigen, dass er die Anweisung 
verstanden hat. 
 
Bei Nichtbestehen der Prüfung 
Bei Nichtbestehen der praktischen Prüfung 
kann der Kandidat diese nicht am gleichen 
Tag wiederholen. 
 

Achtung!  Nicht vergessen, dass 
die praktische Prüfung nur 
während der Gültigkeitsdauer der 
theoretischen Prüfung (drei Jahre) 
abgelegt werden darf. Deshalb 
sollte der Kandidat die 
Einschreibefrist zur praktischen 
Prüfung (bzw. zu 
Wiederholungsprüfungen bei 
Nichtbestehen) berücksichtigen.  

 
Bei bestandener Prüfung 
Der Prüfer händigt dem Kandidaten einen 
Führerscheinantrag aus, den dieser bei der 
Gemeindeverwaltung seines Wohnortes 
einreicht. 
Beim Führerschein der Kategorie A ist zu 
beachten, dass die Gültigkeit je nach Alter 
des Kandidaten unterschiedlich ist: 
 

·  Fahrer unter 21 Jahren erhalten eine 
begrenzte Fahrerlaubnis für 
Motorräder bis max. 25kW oder 
0,16kW/kg. 
Nach 2 Jahren kann der Fahrer 
(ohne neue Schulung oder Prüfung) 
einen unbegrenzten Führerschein A 
beantragen. 

·  Fahrer über 21 Jahre erhalten 
sofort einen unbegrenzt gültigen 
Führerschein: sie müssen 2 Stunden 
Unterricht in einer anerkannten 
Fahrschule absolvieren sowie die 
Prüfung auf einem Motorrad 
ablegen, das den Bedingungen für 
den unbegrenzten Führerschein 
entspricht.  
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Das Gesetz sieht einige grundsätzliche 
Bestimmungen für Zweiräder vor: Wer sie 
nicht beachtet, macht sich einer Übertretung 
schuldig. So ist es für Fahrrad- und 
Mopedfahrer verboten zu fahren: 
 
·  ohne die Lenkstange zu halten; 
·  ohne die Füße auf den Pedalen oder den 

Fußrasten zu halten; 
·  sich dabei ziehen zu lassen; 
·  dabei ein Tier an der Leine zu halten. 
 

Bemerkung:  Fahrräder mit 
Hilfsmotor werden in der 
Verkehrsordnung als gewöhnliche 
Fahrräder betrachtet, da der 
Motor erst funktioniert, wenn die 
Pedale betätigt werden. 

 
Zusätzlich: 
·  Ein Fahrrad, Moped, Motorrad, drei- 

oder vierrädriges Rad mit oder ohne 
Motor darf nicht mehr Personen 
befördern als Sitze vorgesehen sind. 

·  Weder Fahrer noch Beifahrer dürfen die 
so genannte Amazonensitzstellung 
(Damensitz) einnehmen. 

·  Das Abblendlicht und das hintere rote 
Licht der Mopeds und Motorräder 
müssen ständig benutzt werden. 

·  Fahrer und Beifahrer eines Mopeds oder 
eines Motorrads müssen einen Helm 
tragen. 
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Die Lautstärke 
Der Geräuschpegel wird nach gesetzlich 
vorgegebenen Methoden gemessen und in 
Dezibel ausgedrückt. Neue Fahrzeuge 
dürfen eine gewisse Grenze nicht 
überschreiten. 
 
Jeder Besitzer muss jedoch ebenfalls auf 
die Lautstärke seines Mopeds bzw. 
Motorrades im Laufe der Zeit achten. 
 
Folgende Werte dürfen nicht überschritten 
werden: 
·  85dB bei Mopeds der Klasse A; 
·  90dB bei Mopeds der Klasse B; 
·  95dB bei Motorrädern mit einem 

Zylinderinhalt bis 50ccm; 
·  97dB bei Motorrädern mit einem 

Zylinderinhalt zwischen 50 und 125ccm; 
·  99dB bei Motorrädern mit einem 

Zylinderinhalt zwischen 125 und 500ccm; 
·  101dB bei Motorrädern mit einem 

Zylinderinhalt über 500ccm; 
·  99dB bei einem Trike (Motorrad mit drei 

Rädern). 
 
Dein Moped „frisieren“ 
Die Geschwindigkeit eines Mopeds ist 
bekanntlich auf 25 bzw. 45 km/h begrenzt. 
Jedes „frisierte“ Moped, das auf öffentlichen 
Wegen fährt, kann auf der Stelle für eine 
Höchstdauer von 30 Tagen stillgelegt 
werden. 
 
Es ist offensichtlich, dass das „Basteln“ am 
Zweirad, um die Geschwindigkeit zu 
erhöhen, verboten ist. Dem Eigentümer 
drohen somit Strafmaßnahmen. Das gleiche 
gilt für jede Person (Hersteller, Importeur 
oder andere Besitzer von Ersatzteilen), die 
es ermöglicht, die Motorkraft und die 
Geschwindigkeit von Zweirädern zu 
erhöhen. 
 
Zudem kann die Versicherung im Falle 
eines Unfalls teilweise oder ganz die 
Auszahlung der Entschädigung von Opfern 
verweigern, sollte sich herausstellen, dass 
der Fahrer die gesetzlichen Bestimmungen 
nicht beachtet hat. 
 
Bei Minderjährigen können die Eltern dazu 
verurteilt werden, anstelle der Versicherung 
die Entschädigung zu bezahlen. 
 
Platz auf der öffentlichen Straße 

Fahrradweg 
Weist die öffentliche Straße einen 
befahrbaren Radweg auf, der durch 
Straßenmarkierungen gekennzeichnet ist 
oder der durch die Verkehrsschilder D7 
oder D9 angezeigt ist, müssen Rad- und 
Mofafahrer der Klasse A diesen Radweg 
benutzen. 
 

 
 

D7 
 

D9 
 
Ist ein Teil der öffentlichen 
Straße mit dem Verkehrsschild 
D10 gekennzeichnet, müssen 
Radfahrer diesen Teil der 
öffentlichen Straße benutzen 

 
D10 

 
Dort, wo die Geschwindigkeit �  50 km/h 
beträgt, dürfen Mopedfahrer der Klasse B 
die Radwege, die durch 
Straßenmarkierungen gekennzeichnet sind 
oder die durch das Verkehrsschild D7 
angezeigt sind, benutzen. 
 
Dort, wo die Geschwindigkeit > 50 km/h 
beträgt, müssen Mopedfahrer der Klasse B 
die Radwege, die durch 
Straßenmarkierungen gekennzeichnet sind 
oder die durch das Verkehrsschild D7 
angezeigt sind, benutzen. 
 
Ausnahme ... 

  
 
Kein Fahrradweg 
Wenn kein Radweg vorhanden ist, dürfen 
Radfahrer und Führer von Mopeds der 
Klasse A die ebenerdigen Seitenstreifen, 
die Parkzonen und außerdem außerhalb 
geschlossener Ortschaften, die 
Bürgersteige und erhöhten Seitenstreifen 
benutzen, vorausgesetzt, dass sie den 
anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt 
gewähren. 
 
 
 
Radfahrer unter 9 Jahre 
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Kinder unter 9 Jahre dürfen Bürgersteige 
und erhöhte Seitenstreifen jedoch immer 
benutzen, insofern ihre Fahrräder mit 
Rädern von höchstens 50 cm Durchmesser 
ausgestattet sind und vorausgesetzt, dass 
sie die anderen Verkehrsteilnehmer nicht 
gefährden. 
Ziel dieser Regelung ist es, dass Kinder in 
ihrem Wohngebiet möglichst sicher mit 
ihrem Fahrrad fahren können.  
 
Nebeneinander fahren 
Radfahrer dürfen auf der Fahrbahn zu zweit 
nebeneinander fahren, außer wenn das 
Kreuzen (Vorbeifahrt eines anderen 
Fahrzeugs) nicht möglich ist. Außerdem 
müssen sie außerhalb geschlossener 
Ortschaften einzeln hintereinander fahren, 
wenn sich ein Fahrzeug nähert. 
 
Radfahrer in Gruppen 
- Radwanderer, die in Gruppen ab 15 

Teilnehmern fahren, sind nicht 
verpflichtet, Radwege zu benutzen und 
dürfen unter der Bedingung, dass sie 
gruppiert bleiben, ständig zu zweit 
nebeneinander auf der Fahrbahn 
fahren. 

- Gruppen von mehr als 50 Teilnehmern: 
·  müssen von mindestens 2 

Mannschaftskapitänen begleitet 
werden (diese müssen mindestens 
21 Jahre alt sein und am linken Arm 
eine Armbinde tragen). 

·  vor und hinter ihnen muss in einer 
Entfernung von etwa 30 m ein 
Begleitfahrzeug fahren. 

 
Weitere Informationen zum 
Fahrradtourismus erteilt der Belgische 
Verband für Fahrradtourismus (Adresse im 
Anhang). 
 
Einbahnstraßen 
Fahrradfahrer und Fahrer eines Zweirades 
der Klasse A dürfen in beiden Richtungen in 
einer Einbahnstraße fahren, wenn dies 
durch zusätzliche Schilder angezeigt ist. 
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Die theoretische Ausbildung für den 
Führerschein der Kategorie B entspricht in 
groben Zügen der für die Fahrzeugklasse A 
(siehe S. 6).  
 

����
�

�'12$(�
�

Nach der bestandenen theoretischen 
Prüfung gibt es 2 Möglichkeiten, sich auf die 
praktische Prüfung vorzubereiten. 
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Der Fahrschüler muss mindestens 20 
Stunden lang einem praktischen Unterricht 
in einer anerkannten Fahrschule folgen, 
bevor er einen provisorischen Führerschein 
erhält. Der Unterricht kann im Alter von 17 
Jahren und schon vor der bestanden 
theoretischen Prüfung beginnen. Die 
Fahrschule stellt eine 
Eignungsbescheinigung aus, sobald sie den 
Schüler für fähig hält, alleine zu fahren. 
 
Ab 18 kann dann ein provisorischer 
Führerschein ausgestellt werden. Dieser 
muss bei der jeweiligen Gemeinde 
beantragt werden und ist höchstens 18 
Monate gültig. Bei der Gemeinde müssen 
folgende Unterlagen vorgelegt werden: 

·  die Beantragung des provisorischen 
Führerscheins für 18 Monate; 

·  die Eignungsbescheinigung; 
·  Kosten: 9,00 €. 

 

!�������0A����
������
�

�
��



 

 
 

14 

14 
14 

Während mindestens 3 Monaten kann der 
Schüler nun alleine mit dem provisorischen 
Führerschein das Autofahren üben. 
Er darf lediglich einen Passagier mitführen, 
·  der mindestens 24 Jahre alt ist und 
·  einen Führerschein der Klasse B besitzt. 
 
Nach dieser Zeit kann er zur Prüfung 
gehen: 
·  mit dem Fahrschulauto und dem Lehrer 
·  oder mit einem privaten Fahrzeug und 

einem Begleiter (dieser muss ebenfalls 
mindestens 24 Jahre alt sein und einen 
Führerschein der Klasse B besitzen). 

 
Nach 2 Fehlversuchen muss der Kandidat 
weitere 6 Stunden Fahrunterricht in einer 
anerkannten Fahrschule nehmen, bevor er 
die Prüfung noch mal machen kann. 

�
Wenn die Prüfung nicht innerhalb von 18 
Monaten abgelegt ist (und vorausgesetzt 
die theoretische Prüfung ist noch gültig), 
muss der Kandidat zum provisorischen 
Führerschein von 36 Monaten wechseln. 
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Hier besteht keine Verpflichtung, dem 
praktischen Unterricht in einer anerkannten 
Fahrschule zu folgen (es gibt jedoch die 
Möglichkeit, freiwillig einen praktischen 
Basiskurs von 6 Stunden zu machen). 
 
Ab dem Alter von 17 Jahren und bei 
bestandener theoretischer Prüfung kann 
man bei der Gemeinde die Ausstellung der 
provisorischen Fahrerlaubnis beantragen 
(Kosten: 9,00 €). 
 
Die praktische Prüfung kann erst mit 18 
Jahren und nach mindestens 3 Monaten 
Fahrpraxis mit dem provisorischen 
Führerschein absolviert werden. Die 
Prüfung kann entweder mit einem eigenen 
PKW und einem Begleiter oder mit der 
Fahrschule und dem Fahrlehrer stattfinden. 
 
Wie beim vorherigen Modell muss der 
Kandidat nach 2 Fehlversuchen weitere 6 
Stunden Fahrunterricht in einer anerkannten 
Fahrschule nehmen, bevor die Prüfung 
wiederholt werden kann. 
 

Wenn die Prüfung nicht innerhalb von 36 
Monaten abgelegt ist (und vorausgesetzt 
die theoretische Prüfung ist noch gültig), 
kann ein neuer provisorischer Führerschein 
ausgestellt werden. 
 

Achtung: Bei diesem Modell muss 
immer ein Begleiter anwesend 
sein (der nicht mehr registriert 
werden muss). 

 
Diese Person: 
·  muss seit mindestens 8 Jahren im 

Besitz eines belgischen oder 
europäischen Führerscheins der Klasse 
B sein. 

·  muss in Belgien eingeschrieben sein. 
·  darf in den letzten 3 Jahren kein 

Fahrverbot auferlegt bekommen haben. 
 
Der Begleiter sitzt während der Fahrt vorne. 
Zusätzlich darf höchstens eine andere 
Person mitfahren. 
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Während des Praktikums: 
·  darf weder geschäftlich etwas 

transportiert noch mit Anhänger 
gefahren werden. 

·  dürfen Führerscheinanwärter (< 24 
Jahre) nicht freitags, samstags und 
sonntags sowie an Feiertagen und dem 
Tag davor, zwischen 22 Uhr und 6 Uhr 
morgens fahren. 

·  muss das Zeichen „L“ an der 
Heckscheibe des Autos sichtbar 
befestigt werden. 

·  muss ein zweiter innerer Rückspiegel 
für die Begleitperson angebracht 
werden.  
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Mit der Fahrschule 
Die Fahrschule wird einen Prüfungstermin 
vereinbaren in dem Prüfungszentrum, 
welches der Fahrschule untersteht, die man 
besucht. 
Folgende Dokumente müssen vorgelegt 
werden: 
·  der Personalausweis; 
·  der provisorische Führerschein; 
·  der Zahlungsbeleg.  
 
Mit dem eigenen Auto (und Begleiter) 
Die Prüfung muss in dem Zentrum abgelegt 
werden, das für den Wohnort des Schülers 
zuständig ist. (Das Zentrum der DG liegt in 
Eupen. Die Adresse steht im Anhang.)  
 
Folgende Dokumente müssen am Tag der 
Prüfung vorgelegt werden. 
- Kandidat: 

·  der Personalausweis; 
·  der provisorische Führerschein; 
·  der Zahlungsbeleg. 

- Begleiter: 
·  der Personalausweis; 
·  der Führerschein; 

- Fahrzeug (Originaldokumente): 
·  die Immatrikulationsbescheinigung; 
·  die Überprüfungsbescheinigung; 
·  die grüne Karte (Versicherung). 

 
Das Fahrzeug muss folgende Merkmale 
aufweisen: 

·  mindestens 3 Sitzplätze; 
·  einen zweiten inneren Rückspiegel; 
·  eine für den Begleiter erreichbare 

Handbremse; 
·  das Zeichen „L“. 
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Die Prüfung findet nach Vereinbarung mit 
dem Prüfungszentrum statt und kostet 36 €. 
Bei der Terminabsprache ist zu 
berücksichtigen, dass eventuell weitere 
Prüfungstermine erforderlich sind (bei 
Nichtbestehen), die dann noch in die 
Gültigkeitsdauer des provisorischen 
Führerscheins fallen müssen. Wichtig ist 
auch darauf zu achten, dass die 
theoretische Prüfung noch gültig ist.  
 
Sollte am Prüfungstag die Witterung 
ungünstig sein (Nebel oder Schnee mit 
einer Sichtweite unter 100 Meter) oder die 
Straßen nicht befahrbar sein (Schnee, 
Glatteis), muss der Kandidat Kontakt mit 
dem Prüfungszentrum aufnehmen, um zu 
erfahren, ob die Prüfung z.B. nur teilweise 
abgehalten werden kann. 
 
Mobiltelefone müssen während der Prüfung 
ausgeschaltet bleiben. 
 
Vorhergehende Kontrollen, die vom Prüfling 
vorzunehmen sind: 

·  die für eine richtige Sitzhaltung 
erforderlichen Einstellungen am 
Fahrersitz vornehmen. 

·  die Rückspiegel, den Sicherheitsgurt 
und die Kopflehnen einstellen. 

·  überprüfen, ob die Türen 
geschlossen sind. 

·  den ordnungsgemäßen Zustand der 
Reifen, der Bremsanlage, der 
Lenkung, der Flüssigkeiten, der 
Scheinwerfer und Leuchten, der 
Belüftungsanlage, der 
Fahrtrichtungsanzeiger und der 
Hupe stichprobenartig überprüfen. 

·  beim Verlassen des Fahrzeugs die 
erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen 
treffen. 

 
Folgende Fahrübungen werden auf 
öffentlicher Strasse durchgeführt. 
- in einer engen Straße wenden. 
- hinter einem Fahrzeug parken. 
 
Der Prüfer gibt dem Kandidaten 
Anweisungen über die Fahrtrichtung. Gibt er 
keine Anweisung, folgt der Kandidat der 
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Vorfahrtstraße, solange die Beschilderung 
es erlaubt. 
Bei einer Richtungsänderung gibt der Prüfer 
rechtzeitig die entsprechende Anweisung. 
 

Achtung!  Weder Fahrlehrer noch 
Begleiter dürfen dem Prüfling 
Hinweise geben. Es ist ihnen 
auch untersagt, die Anweisungen 
des Prüfers zu wiederholen oder 
zu kommentieren. Sollten sie es 
dennoch tun, ist der Prüfer 
gezwungen, die Prüfung 
abzubrechen.  

 
Damit der Kandidat sich mit der 
Prüfungssituation vertraut machen und sich 
an die Bedingungen gewöhnen kann, wird 
der Prüfer kleinere Fehler zu Beginn der 
Prüfung nicht berücksichtigen.  
 
Während der Prüfung darf der Kandidat 
vorschriftsmäßig anhalten, um seine Sicht 
zu verbessern (Vorder-, Rück- und 
Seitensicht), die Scheiben zu säubern oder 
die Position der Rückspiegel zu verändern.  
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Bestanden 
Bei bestandener praktischen Fahrprüfung 
händigt der Fahrprüfer dem Prüfling ein 
Formular aus, mit dem er bei der Gemeinde 
den Führerschein beantragen kann. Die 
Gemeindeverwaltung benötigt zudem noch 
2 Passfotos und 16 €. 
 

Achtung: Erst wenn man den 
Führerschein in Händen hält, darf 
man am öffentlichen 
Straßenverkehr teilnehmen. 

 
Spätestens 3 Jahre nach der bestandenen 
praktischen Prüfung musst du deinen 
Führerschein bei der Gemeinde 
beantragen. Ansonsten verfällt die 
bestandene Prüfung und du musst noch 
einmal von vorne anfangen. 
 

Achtung:  
Im ersten Jahr nach der 
bestandenen Prüfung darf sich 
der Neuling nichts zu Schulden 
kommen lassen d.h. er darf keine 
Verstöße des 3. oder 4. Grades 

begehen. Ansonsten müssen 
die Prüfungen wiederholt werden! 

 
Nicht bestanden 
Bei nicht bestandener Prüfung muss ein 
neuer Termin abgemacht werden, da die 
Prüfung nicht am selben Tag wiederholt 
werden darf.  
Bei 2 gescheiterten Versuchen müssen 6 
Fahrstunden in einer anerkannten 
Fahrschule genommen werden. 
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Es ist möglich, die Schulung sowie die 
Prüfung mit einem Fahrzeug zu absolvieren, 
das mit einer automatischen Gangschaltung 
ausgestattet ist. In diesem Fall wird im 
Führerschein der Vermerk „Automatik“ 
(Code 78) eingetragen und seine Gültigkeit 
ist dann auf diese Fahrzeuggattung 
begrenzt. Um diesen Vermerk zu streichen, 
muss eine neue Prüfung mit einem 
Fahrzeug, das mit manueller 
Gangschaltung ausgestattet ist, abgelegt 
werden. 
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Ist man mit dem Prüfungsergebnis nicht 
einverstanden, kann man sich direkt an den 
Leiter des Prüfungszentrums wenden. Dies 
ist die einfachste und schnellste Methode, 
da er sich an Ort und Stelle befindet und die 
Meinungsverschiedenheit sofort besprochen 
werden kann. 
 
Wenn die vorgeschlagene Lösung des 
Problems nicht weiterhilft, so sollte man sich 
unverzüglich und am besten telefonisch an 
die Direktion der Einrichtung wenden, der 
das Prüfungszentrum untersteht.  
 
Jedes Prüfungszentrum verfügt zudem über 
besondere Briefkästen, in denen 
Beanstandungen und Vorschläge hinterlegt 
werden können. 
 
In letzter Instanz kann Beschwerde beim 
Öffentlichen föderalen Dienst für Mobilität 
und Transport (City Atrium, Rue du Progrès 
56, 1210 Brüssel) eingereicht werden. 
 
Nach dem 2. Fehlversuch reicht der 
Kandidat innerhalb von 14 Tagen (per 
Einschreiben) eine Klage bei der 
Berufungskommission ein. 
 
Zu diesem Zweck wird ein Betrag von 
12,50€ auf das Konto (679-2006010-50) der 
Kommission überwiesen. Als Mitteilung 
sollte „commission de recours“, Name und 
Vorname sowie Geburtsdatum des 
Kandidaten angegeben sein. 
 
Der Antrag muss vom 
Führerscheinanwärter unterschrieben 
werden und zudem folgende Angaben 
enthalten: Name, Vorname, Geburtsdatum, 
den Namen des Prüfungszentrums, in dem 
die Prüfung stattfand sowie Ort und Datum 
der Prüfung. Der Einspruch muss durch 
Tatsachen begründet werden, die sich 
ausschließlich auf die Umstände der 
Prüfung (Ort, Zeit, Vorgehen) beziehen. 
 
Die Kommission entscheidet, ob der 
Kandidat die Prüfung bestanden hat oder 

bestätigt das Nicht-Bestehen der Prüfung. 
Sie kann zudem dem Kandidaten erlauben, 
die Prüfung zu wiederholen und hierzu die 
entsprechenden Bedingungen festlegen. 
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Für diejenigen, die die Prüfung bestanden 
haben und sich trotzdem noch nicht so 
sicher im Umgang mit ihrem Fahrzeug 
fühlen, werden von verschiedenen 
Einrichtungen Fahrsicherheitstrainings 
angeboten. Dort kann geübt werden, wie 
man sich in Extremsituationen verhalten 
soll. Die Teilnehmer lernen verschiedene 
Brems- und Ausweichmanöver, können 
üben, wie es ist, auf glatten oder nassen 
Flächen zu fahren und lernen die Grenzen 
ihres Fahrzeugs kennen.  
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Bis auf Mofas darf kein motorisiertes 
Fahrzeug auf öffentlichen Verkehrswegen 
fahren, wenn es nicht vorher nach 
entsprechender Anfrage auf den Namen 
des Besitzers zugelassen (immatrikuliert) 
wurde. 
 
Voraussetzung für die Immatrikulation eines 
Fahrzeugs ist, dass das Fahrzeug 
haftpflichtversichert ist. 
 
Der Antrag auf Immatrikulation wird bei der 
Direktion der Fahrzeugimmatrikulation 
gestellt und muss folgende Angaben 
enthalten: 
 
·  die Art des Fahrzeugs; 
·  den Namen oder die Marke des 

Fahrzeugherstellers und den 
Fahrzeugtyp; 

·  die Fahrgestellnummer; 
·  Name, Vorname, Geburtsdatum und 

Wohnort des Antragstellers; 
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·  das Datum der Erstzulassung des 
Fahrzeugs, wenn es sich um ein 
Gebrauchtfahrzeug handelt; 

·  die Größe des Zylinders, ausgedrückt in 
ccm oder die Leistung in kW. 

 
Zum Antrag auf Immatrikulation eines 
neuen Fahrzeugs (außer wenn es sich um 
ein Mofa handelt) muss eine Bescheinigung 
des Herstellers oder des Händlers 
hinzugefügt werden, die bestätigt, dass das 
Fahrzeug im Neuzustand geliefert wurde. 
 
Nach Zahlung der Gebühren erhält der 
Antragsteller von der Direktion der 
Fahrzeugimmatrikulation ein 
Nummernschild und die 
Immatrikulationsbescheinigung (rosa Karte). 
Das Fahrzeug ist nur dann im 
Straßenverkehr zugelassen, wenn es mit 
dem ihm zugewiesenen Nummernschild 
ausgestattet ist. 
 
Der Immatrikulationsantrag muss mit einem 
Stempel der Versicherungsgesellschaft, bei 
der die Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen wurde und mit der 
Unterschrift des Beauftragten der 
Gesellschaft versehen sein. Der Stempel 
oder die Unterschrift bestätigen, dass für 
das Fahrzeug ein Versicherungsvertrag 
abgeschlossen wurde, der den 
Anforderungen des Gesetzes vom 1.7.1956 
bezüglich der Pflichtversicherung der zivilen 
Haftung für motorisierte Fahrzeuge 
entspricht. 
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Die Haftpflichtversicherung basiert auf der 
Tatsache, dass man Schäden (egal ob 
materielle Schäden oder Schäden an 
Personen), die man Dritten in Folge eines 
Fehlers, einer Unvorsichtigkeit oder einer 
persönlichen Nachlässigkeit zufügt, 
wiedergutmachen muss. 
 
Eine Haftpflichtversicherung zu 
unterschreiben, bedeutet, mit einer 
Gesellschaft einen Vertrag abzuschließen, 
die dann an Stelle der verantwortlichen 
Person das „Opfer“ für den verursachten 
Schaden entschädigt. Was den 

Straßenverkehr betrifft, so schreibt das 
Gesetz eine solche Versicherung für alle 
motorisierten Fahrzeuge, die auf 
öffentlichen Verkehrswegen fahren, vor. 
Diese Verpflichtung, eine 
Haftpflichtversicherung abzuschließen, hat 
zum Ziel, Opfern von Verkehrsunfällen eine 
Entschädigung zu garantieren, unabhängig 
davon, ob die Person, die den Unfall 
verursacht hat, arm oder reich ist. 
 
Für Fußgänger und Fahrradfahrer gilt diese 
Verpflichtung nicht, auch wenn sie ebenso 
„Unfallverursacher“ sein können und somit 
auch in die Situation kommen können, in 
denen sie - unter Umständen sehr hohe - 
Entschädigungen bezahlen müssen. 
Genauer gesagt, es gibt keine 
„Fahrradhaftpflichtversicherung“. Diese 
Risiken werden von einer 
Familienhaftpflichtversicherung gedeckt. 
�
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Die Familienversicherung deckt die zivile 
Haftpflicht: 
- des Versicherungsnehmers und seines 

Mitbewohners, insofern der 
Versicherungsnehmer seinen 
Hauptwohnsitz in Belgien hat. 

- aller Personen, die im Haushalt des 
Versicherungsnehmers leben, 
einschließlich Schüler und Studenten, 
die aufgrund ihrer Studien nicht im 
Haushalt des Versicherungsnehmers 
leben. 

- von Hausangestellten und 
Familienhelfern, wenn sie im privaten 
Auftrag des Versicherten handeln. 

- aller Personen, die - auch außerhalb 
eines Beschäftigungsverhältnisses - 
entlohnt oder nicht entlohnt - Kinder 
beaufsichtigen, die beim 
Versicherungsnehmer leben, ebenso 
wie Personen, die Tiere beaufsichtigen, 
die dem Versicherungsnehmer gehören. 
Im Versicherungsvertrag ist somit die 
mit der Beaufsichtigung verbundene 
Haftung enthalten. 

. 
Achtung!  Im Falle einer 
Scheidung ist nicht unbedingt der 
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Elternteil, der das Sorgerecht  für 
die Kinder übernimmt, auch der 
Versicherungsnehmer der 
Familienhaftpflicht. Dieser 
Elternteil muss dann seinerseits 
einen Vertrag abschließen, um 
haftpflichtversichert zu sein. Die 
meisten Verträge beinhalten unter 
diesen Umständen eine 
Übergangszeit von einem Jahr. 
Dies gibt jedem Elternteil die 
Möglichkeit, in dieser Hinsicht 
Ordnung zu schaffen. 

 
Ist ein Fußgänger (oder Fahrradfahrer) 
Opfer eines Verkehrsunfalls, in den ein 
motorisiertes Fahrzeug verwickelt ist, muss 
die Versicherung des Fahrzeugs prioritär 
die durch den Unfall entstandenen 
körperlichen und moralischen Schäden des 
Opfers entschädigen. Diese Intervention ist 
erforderlich, ohne dass ein Fehlverhalten 
seitens des Fahrzeugführers bewiesen 
werden muss. Das Gesetz möchte so 
insbesondere die so genannten „schwachen 
Verkehrsteilnehmer“ schützen (d.h. 
Fußgänger und Fahrradfahrer). 
 
Eine Ausnahme ist allerdings vorgesehen: 
Es handelt sich hierbei um eine Situation, in 
der der „schwache Verkehrsteilnehmer“ 
einen „unentschuldbaren“ Fehler begangen 
hat, der alleine den Unfall verursachte, z.B. 
das absichtliche Provozieren eines Unfalls 
(dies kann z.B. bei einem 
Selbstmordversuch der Fall sein). Es ist die 
Aufgabe der Versicherungsgesellschaft, den 
Beweis für diese besondere Form der 
Haftung zu erbringen. Der Beweis eines 
unentschuldbaren Fehlers wird jedoch nie 
bei Opfern anerkannt, die unter 14 Jahre alt 
sind. 
 
Wissen sollte man ebenfalls, dass 
Unfallopfer (nur bei Körperschäden), bei 
denen das fragliche Fahrzeug nicht 
identifiziert werden kann oder nicht im 
Besitz einer Haftpflichtversicherung ist, sich 
an einen gemeinsamen Fonds aller 
Versicherungsträger wenden können  
(Gemeinsamer Fonds der 
Automobilgarantie).  
Sobald das Verursacherfahrzeug 
identifiziert wurde und der Halter keine 
Haftpflichtversicherung hat oder es von 
einem Dieb gefahren wurde oder der Fahrer 
wegen höherer Gewalt (z.B. Herzinfarkt) 
den Schaden verursacht hat, dann wird das 

Opfer für seine Körperschäden 
vollständig und für seine Materialschäden 
unter dem Vorbehalt einer Selbstbeteiligung 
von 247,89 € entschädigt. Auch übt der 
Fonds einen Regress2 für die geleisteten 
Entschädigungen gegenüber dem 
Verursacher aus. Der Fonds schreitet nur 
für Unfälle auf dem belgischen 
Hoheitsgebiet ein. 
�
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Das Gesetz vom 21.11.1989 bezüglich der 
Pflichtversicherung der Haftpflicht für motor-
betriebene Fahrzeuge sieht in Artikel 2 vor, 
dass motorbetriebene Fahrzeuge nicht auf 
öffentlichen Wegen, auf öffentlichen 
Geländen oder teilöffentlichen Geländen (zu 
denen ein bestimmter Personenkreis 
Zugang hat) zugelassen sind, wenn ihre 
zivile Haftung nicht durch eine Versicherung 
gedeckt ist, die den gesetzlichen 
Bestimmungen entspricht. 
 
Die Verpflichtung, eine Versicherung 
abzuschließen, obliegt dem Eigentümer des 
Fahrzeugs. 
Hat eine andere Person einen 
entsprechenden Vertrag abgeschlossen, so 
ist der Eigentümer für die Dauer dieses 
Vertrages von seiner Pflicht entbunden. 
 
Zu beachten ist, dass die Versicherung die 
zivile Haftpflicht des Eigentümers, jedes 
anderen Fahrzeughalters und jedes Fahrers 
des Fahrzeugs decken muss. 
Ausgenommen von dieser Haftpflicht sind 
Personen, die sich durch Diebstahl oder 
Gewalt das Fahrzeug zu Eigen gemacht 
haben.  

                                                      
2 ) Die Haftpflichtversicherung fordert vom schuldtragenden 
Verursacher des Schadens die erbrachte Leistung zurück 
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Achtung!  Ein Schaden, der von 
einer Person verursacht wird, die 
noch nicht das gesetzliche 
Mindestalter erreicht hat, um ein 
Moped, Motorrad oder Auto zu 
fahren, wird nicht von der 
Haftpflichtversicherung des 
Fahrzeugs gedeckt, wohl aber 
von der Familienhaftpflicht. 
In diesem Fall garantiert die 
Versicherung nur Schäden, die 
vom Versicherten an Dritten 
verursacht werden, während 
dieser ein solches Fahrzeug ohne 
das Wissen seiner Eltern, der 
Personen die ihn beaufsichtigen 
oder des Fahrzeughalters, führt. 
Das gilt also nur, wenn der 
Minderjährige nicht weiß, was er 
tut und wenn er es im Unwissen 
der Personen tut, die in dem 
Moment die Aufsicht über den 
Minderjährigen haben. 
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Je nach Reiseland ist es anzuraten, vor 
Reisebeginn einen internationalen 
Führerschein bei der Gemeinde zu 
beantragen. Dieser kostet 16 € und ist 3 
Jahre lang gültig. Danach kann er nicht 
einfach verlängert werden, sondern er muss 
neu beantragt werden. 
 
Der internationale Führerschein ist für die 
gleichen Fahrzeugkategorien gültig, wie das 
nationale Modell. Er soll den amtlichen 
Kontrollorganen die Überprüfung 
erleichtern, ob der ausländische 
Fahrzeuglenker auch im Besitz des 
entsprechenden Führerscheins ist. Er ist ein 
Reisedokument und ist nur zusammen mit 
dem nationalen Führerschein gültig. 
 
�
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Bis zum Jahre 2032 sollen alle EU-Bürger 
einen einheitlichen Führerschein erhalten.  
Anders als beim jetzigen Modell müssen die 
neuen Führerscheine je nach Mitgliedsland 
alle 10 bis 15 Jahre erneuert werden.  
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Ein Königlicher Erlass vom 1.9.2006, der 
am 15.9.2006 in Kraft getreten ist, 
bestimmt, dass ein land- oder 
forstwirtschaftliches Fahrzeug, das auf 
öffentlicher Straße gefahren wird, von einer 
Person gelenkt werden muss, die über den 
Führerschein der Kategorie G verfügt. 
 
Dieser Königliche Erlass (K.E.) beinhaltet 
Übergangsregelungen.  
Fahrer, die vor dem 1.10.1982 geboren 
sind, sind von dieser Verpflichtung 
freigestellt. 
Für Fahrten zwischen Feld und Hof haben 
folgende Fahrer bis zum 31.12.2008 Zeit, 
den Führerschein zu machen:  
- Die Personen, die zwischen dem 

1.10.1982 und dem 31.8.1986 geboren 
sind. 

- Die Personen, die nach dem 1.9.1986 
geboren sind und über ein Zertifikat zum 
Führen eines Traktors oder über den 
Führerschein der Kategorie B verfügen. 

 
Ab dem 1.1.2009 müssen diese Personen 
ebenso wie die anderen über einen 
Führerschein der Kategorie G verfügen, um 
einen Traktor auf dem öffentlichen Weg 
führen zu dürfen. 
Um den Führerschein der Kategorie G 
erlangen zu können, muss man mindestens 
16 Jahre alt sein. Der Kandidat muss eine 
praktische und theoretische Prüfung 
absolvieren. 
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Königlicher Erlass vom 31.12.1953  über die 
Immatrikulation und das Abschleppen von 
motorisierten Fahrzeugen, geändert im 
Königlichen Erlass vom 11.1.1990 
 
Koordinierte Gesetze vom 16.3.1968  zur 
Verkehrspolizei, Art. 21ff, 30ff und 55ff 
(Belgisches Staatsblatt vom 27.3.1968) 
 
Königlicher Erlass vom 10.10.1974  über die 
allgemeinen Bestimmungen der technischen 
Voraussetzungen, denen motorbetriebene 
Zweiräder und Mopeds ebenso wie sie 
abschleppende Fahrzeuge  entsprechen 
müssen (Belgisches Staatsblatt vom 
15.11.1974) 
 
Königlicher Erlass vom 1.12.1975   über die 
allgemeinen Bestimmungen zur Verkehrspolizei 
(Belgisches Staatsblatt vom 9.12.1975) 
 
Königlicher Erlass vom 1.2.1977  über den 
Führerschein, Art. 1 (Belgisches Staatsblatt vom 
8.2.1977) 
 
Königlicher Erlass vom 23.03.1998  über den 
Führerschein (Belgisches Staatsblatt vom 
30.04.1998) 
 
Königlicher Erlass vom 12.1.1984  über die 
Mindestgarantiebedingungen von 
Versicherungsverträgen, die im Privatleben die 
außervertragliche Haftpflicht decken (Belgisches 
Staatsblatt vom 31.1.1984 
 
Königlicher Erlass vom 6.5.1988  über die 
Einteilung von Fahrzeugen in Kategorien, den 
Führerschein, juristische Entscheidungen über 
den Führerscheinentzug und die Anerkennung 
von Fahrschulen (Belgisches Staatsblatt vom 
28.9.1988) 
 
Gesetz vom 21.11.1989  zur Pflichtversicherung 
der Haftpflicht für Kraftfahrzeuge (Belgisches 
Staatsblatt vom 8.12.1989) sowie die 
Königliche Erlässe vom 13.2.1991 und vom 
8.1.1993 in Abänderung dieses Gesetzes 
 
Königlicher Erlass vom 18.7.1991  über die 
Einteilung von Fahrzeugen in Kategorien, den 
Führerschein, juristische Entscheidungen über 
den Führerscheinentzug und die Anerkennung 

von Fahrschulen (Belgisches Staatsblatt vom 
11.9.1991) 
 
Königlicher Erlass vom 19.7.1993  (Belgisches 
Staatsblatt vom 17.8.1993) in Abänderung des 
Königlichen Erlasses vom 6.5.1988   
über die Einteilung von Fahrzeugen in 
Kategorien, den Führerschein, juristische 
Entscheidungen über den Führerscheinentzug 
und die Anerkennung von Fahrschulen 
 
Königlicher Erlass vom 19.7.1993  (Belgisches 
Staatsblatt vom 27.8.1993) in Abänderung des 
Königlichen Erlasses vom 31.12.1993  über 
die Immatrikulation und das Abschleppen von 
motorisierten Fahrzeugen 
 
Königlicher Erlass vom 27.12.1993  
(Belgisches Staatsblatt vom 18.1.1994)  in 
Abänderung des Königlichen Erlasses vom 
31.12.1953 über die Immatrikulation und das 
Abschleppen von motorisierten Fahrzeugen 
 
Gesetz vom 30.3.1994  (Art. 45) über die 
sozialen Verfügungen (Belgisches Staatsblatt 
vom 31.3.1994) 
 
Dekret vom 16.12.1995  in Abänderung des 
Waldgesetzes durch die besonderen 
Bestimmungen der Wallonischen Region 
bezüglich des öffentlichen Verkehrs in Wäldern 
im allgemeinen (Belgisches Staatsblatt vom 
11.5.1995) 
 
Gesetz vom 5.4.1995  (Belgisches Staatsblatt 
vom 1.7.1995) in Abänderung des Gesetzes 
vom 21.6.1985  über die technischen 
Voraussetzungen, die Bestandteile und das 
Sicherheitszubehör von Transportfahrzeugen 
 
Gesetz vom 13.4.1995  (Belgisches Staatsblatt 
vom 27.6.1995) in Abänderung des Art. 29bis 
und Aufhebung des Art. 29ter des Gesetzes 
vom 21.11.1989 zur Pflichtversicherung der 
Haftpflicht für Kraftfahrzeuge. 
 
Veränderung des Königlichen Erlasses vom 
1.12.1975 über die allgemeine Bestimmung über 
die Verkehrspolizei (Belgisches Staatsblatt 
31.07.97) 
 
Königlicher Erlass vom 23.3.98  über den 
Führerschein (Belgisches Staatsblatt 30.04.98) 
 
 

Aktuelle Gesetzestexte zum Thema 
Führerschein  
Aus http://www.mobilit.fgov.be/fr/index.htm  
 
Königlicher Erlass vom 23.3.1998  
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Arrêté royal relatif au permis de conduire 
Geändert durch KE vom 28.12.2006  : Arrêté 
royale relatif à la motocyclette  
 
Königlicher Erlass vom 10.7.2006 
Arrêté royal relatif au permis de conduire pour 
les véhicules de catégorie B  
 
Königlicher Erlass vom 11.05.2004 
Arrêté royal relatif aux conditions d'agrément 
des écoles de conduite de véhicules à moteur. 
Geändert durch KE vom 14.2.2006 
 
Ministerialerlass vom 7.2.1977 
Arrêté ministériel  fixant le nombre, le lieu 
d'établissement, la compétence territoriale et les 
règles relatives à l'organisation des centres 
d'examen. 
 
Ministerialerlass vom 30.3.2005 
Arrêté ministériel déterminant les modèles de 
certains documents visés à l'arrêté royal du 11 
mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des 
écoles de conduite des véhicules à moteur, 
modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2005 
modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux 
conditions d'agrément des écoles de conduite 
des véhicules à moteur et l'arrêté royal du 23 
mars 1998 relatif au permis de conduire 
 
Ministerialerlass vom 30.01.2006  
Arrêté ministériel déterminant les matières de la 
formation annuelle pour le personnel dirigeant et 
enseignant des écoles de conduite visée à 
l’article 14 de l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif 
aux conditions d’agrément des écoles de 
conduite de véhicules à moteur 
 
Ministerialerlass vom 30.01.2006  
Arrêté ministériel déterminant les matières de la 
formation préalable visée à l’article 26, § 2 de 
l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux 
conditions d’agrément des écoles de conduite 
de véhicules à moteur  
 
Ministerialerlass vom 30.01.2006  
Arrêté ministériel fixant les critères et la 
procédure de sélection des membres du jury 
d’examen visé à l’article 34, § 2, alinéa 2 de 
l’arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux 
conditions d’agrément des écoles de conduite 
de véhicules à moteur 
 
Rundschreiben vom 20.07.2006  
Circulaire portant des directives en matière de 
cours de conduite pratiques pour les véhicules 
de catégorie B 
 
Rundschreiben vom 20.07.2006  
Circulaire concernant la réforme de la formation 
à la conduite categorie B 
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Gesetzestexte zum Thema 
Immatrikulation 
 
Königlicher Erlass vom 8.1.1996 
Arrêté royal portant réglementation de 
l'immatriculation des plaques commerciales pour 
véhicules à moteur et remorques. 
 
Königlicher Erlass vom 20.7.2001 
Arrêté royal relatif à l'immatriculation de 
véhicules 
Attention : Les redevances sont changées par 
art. 35 de la loi-programme du 5 août 2003  et l'AR 
du 29-12-2005   
 
Ministerialerlass vom 23.7.2001 
Arrêté ministériel relatif à l'immatriculation de 
véhicules. 
Geändert durch Ministerialerlass vom 
29.12.2005 
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„Conduire un deux-roues“, Les fiches Infor 
Jeunes, Centre National Infor Jeunes, 4. 
Trimester 1997  
 
Homepage - Service public fédéral Mobilité et 
Transports: 
http://www.mobilit.fgov.be/fr/index.htm 
 
 
Homepage – Je suis pour: 
http://www.jesuispour.be/homeBURGERS_FR.a
spx 
 
Homepage – Institut Belge pour la sécurité 
routière:  
http://www.ibsr.be/index.jsp 
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Service Public Fédéral Mobilité et Transports 
Direction générale Mobilité et Sécurité 
routière Direction Mobilité �
City Atrium - Rue du Progrès 56 
1210 Bruxelles 
Sekretariat : 02/ 277.38.79 
Fax:02/ 277.40.16  
E-Mail : dir.mob@mobilit.fgov.be 
http://www.mobilit.fgov.be/fr/index.htm 
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Groupement des entreprises agrées 
organismes de contrôle automobile (GOCA) 
Rue de la Technologie 21 
1082 Brüssel 
Tel.: 02/469 09 00 
Fax : 02/469.05.70 
http://www.goca.be/ 
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Institut Belge pour la Sécurité routière  
Chausée de Haecht 1405 
1130 Brüssel 
Tel.: 02/244 15 11 
Fax 02 216 43 42 
http://www.ibsr.be/index.jsp 
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Ecole de Maîtrise Automobile SA 
Avenue des Alliés 91 
4960 Malmedy 
080/79 97 77 
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Fahrschule CENTRAL Sprl.  
Neustrasse 1 
4700 Eupen 
087/553031 
 
rue Mitoyenne 144 
4710 Herbesthal ,  
087/658704 
 

Lütticher Straße 159 
4720 Kelmis , 
087/658704 
 
Hauptstraße 42   
4730 Raeren 
087/553031 
 
Fahrschule THEIS S.C. 
Rodter Str. 39 A 
4780 Sankt Vith 
080/ 22 88 88 
 
Fahrschule KÖNIGS  
Klosterstrasse 9 
4750 Bütgenbach 
080/ 44 65 79 
 
Auto-Ecole Justet 
Rue Lamberts 60 
4840 Welkenraedt 
087/22 33 06 
 
Verband der belgischen beruflichen 
Fahrschulen GOE 
F.A.B. asbl Fédération des Auto-écoles 
Professionnelles de Belgique asbl 
Avenue Henry Dunant 40/1 
1140 Evere 
Tel. 02/705.05.26 
Fax. 02/705.05.79 
E-Mail: fab-info@pandora.be 
http://www.fab-info.be 
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Auto Sécurité Eupen 
Vervierser Str. 80 
4700 Eupen 
Prüfungszentrum:087/55 43 21 
Fahrzeugkontrolle:087/55 46 13 
 
Auto Sécurité Malmedy 
Avenue de Norvège 43 
4960 Malmedy 
080/330153 
 
Auto Sécurité Liège 
Avenue de l’Indépendance 75 
4020 Liege 
Centre de permis de conduire:04/362 72 00 
Station de contrôle technique: 04/362 82 35 
 
Auto Sécurité Verviers 
Zoning Industriel de Petit-Rechain 
Avenue du Parc 
4800 Verviers 
Bureau central: 087/35 46 49 
Station de contrôle technique: 087/31 22 51 
www.autosecurite.be 
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Wallonischer Verband der belgischen 
Motorradfahrer: 
Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique 
Chaussée de Louvain 550 
1030 Bruxelles (Schaarbeek) 
Tel.: 02/736 87 07 
Fax: 02./732.14.88 
Email: info@fmwb.be 
http://www.fmwb.be 
 
Belgischer Verband für Fahrradtourismus 
Fédération Belge de Cyclotourisme 
Avenue H. Limbourg 26 
1070 Brüssel - Anderlecht 
Tel.: 02/521 86 40 
Fax:02//520.37.21 
www.cyclo.be 
 
Königliche Belgische Fahrradliga 
Royal Ligue Vélocipédique Belge (RLVB asbl) 
Avenue du Globe 49 
1190 Brüssel - Forest 
Tel.: 02/349 19 11 
Fax: 02/ 343.12.56 
E-Mail: info@kbwb-rlvb.be 
http://kbwb.ordina.be 
 
Groupe de recherche et d’action des 
cyclistes quotidiens (GRACQ) 
Les Cyclistes Quotidiens asbl. 
�

Maison des Cyclistes  
Rue de Londres 15 
1050 Bruxelles 
Tel : 02/502 61 30 
E-Mail: info@gracq.org 
 
Maison des Cyclistes de Liège 
Rue de Gueldre 3 
4000 Liège 
Tel : 04/223 14 02 
E-Mail : mdc.liege@gracq.org 
http://www.gracq.org/ 
 
EBBT East Belgium Biker Trophy  
Schauss Roland 
Champagne 32 
4950 Waimes 
Tel. 080/67 99 05 
GSM : 0478/33 49 60 
www.ebbt.be 
 
V.O.R. Verband Ostbelgischer Radfahrer �

Henri Beckers 
Heidkopf 8 
4720 Kelmis 
Tel.: 087/55 48 55 
E-Mail: henri.beckers@skynet.be 
www.vor-cycling.be 

 
Royal Automobile Club of Belgium -  Rue 
d'Arlon 53  
1040 Bruxelles  
Tel.: 02/ 287 09 11  
Fax: 02/ 230 75 84  
E-Mail: autoclub@racb.com 
http://www.racb.be/ 
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Allgemeine Infos  
 

Responsible Young Drivers 
http://www.ryd.be./ 
 
be-young: Initiative der Responsible 
Young Drivers  
http://www.be-young.be/fr/index.htm 
 
Ichbinfuer.be – Zusammen für sichere 
Straßen 
http://www.ichbinfuer.be/homeDE.aspx 
 
Feu vert pour le permis de conduire 
http://www.feuvert.be 

 
Verkehrsinfo 
 

Homepage der föderalen belgischen 
Polizei 
http://www.inforoutes.be/ 

 
 
Fahrsicherheitstraining 
 

http://www.adac.de/sicherheitstraining 
 
http://www.jt-inside.be/adac.php 

�

Automobilclubs 
Pannenhilfe, Verkehrsinfo, Reiseinfo… 
 

ADAC 
http://www.adac.de 
 
TOURING  
Rue de la Loi 44 
1040 Bruxelles 
http://www.touring.be 

 
Europäische Informationen 
 

European Road Safty Observatory  
http://www.erso.eu 
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